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1 Zahl der Abstimmungen und der Stimmberechtigten

Die Anhangtabelle 1 bringt die chronologisch geordneten Abstimmungen nach Landesteilen, die
Entwicklung der Stimmberechtigten, die eingelangten Stimmzettel, die Zahl der leeren und der
ungültigen Zettel, ferner die Stimmbeteiligung. Diese wird ausgedrückt als Anteil der eingelangten
Stimmzettel in Promille der Stimmberechtigten. Annahme und Verwertung, das heisst die Zahl der
Ja und Nein werden absolut, und die Ja-Stimmen ausserdem in Promille der in Betracht fallenden
Stimmen mitgefeilt.

Eine Kennziffer am linken Rand der Tabelle bezeichnet die juristische Art jeder Vorlage. Die
Bedeutung der Ziffer geht aus der unten stehenden Tabelle sowie aus dem Verzeichnis auf Seite 40
hervor.

11 Art und Zahl der kantonalen Vorlagen

Kantonal sind Verfassungsänderungen selten. Es gibt in den untersuchten 36 Jahren nur sieben
kantonale Verfassungsvorlagen seitens des Parlaments (Kennziffer 1), und bloss zwei Verfassungs-
inifiativen, die 15 000 Unterschriften benötigen (Kennziffer 2). Da im Kanton das obligatorische
Referendum gilt, bilden die Gesetzesänderungen auf parlamentarischem Wege (Kennziffer 3) die weitaus

häufigste Ursache der Urnengänge. Es gibt deren 94 in der Untersuchungsperiode. Hierin ist ein
Gegenvorschlag des Grossen Rates zu einer Gesetzesinitiative des Volkes, unterbreitet am 24. Mai
1959 über die steuerliche Behandlung der Rabatte, inbegriffen. Die Gesetzesinitiafive (Kennziffer 4),
die 12 000 Unterschriften benötigt, kam siebenmal vor.

Wenn eine bestimmte Kreditbewilligung oder eine einmalige Ausgabe mehr als eine Million um-
fasst, so muss sie dem Volk unterbreitet werden. Den Entscheid bezeichnet man mit dem etwas
farblosen Ausdruck Volksbeschluss, der im Parlament nur eine statt zwei Lesungen durchläuft. Durch die
intensive Bauarbeit der Nachkriegszeit, aber auch durch die Anleihensaufnahmen ist es bedingt, dass
nicht weniger als 57 Volksbeschlüsse (Kennziffer 5) unterbreitet wurden. Das Konkordat, das heisst
der Sfaatsvertrag unter Kantonen (Kennziffer 6), kam nur zweimal vor:

Zahl und juristische Art der Vorlagen Nombre et genre juridique des votations
von 1920 und 1924 bis 19S9 de 1920 et 1924 jusqu'à 1959

Kantonale Vorlagen, Kennziffern 1-6
Votations cantonales, chiffres 1 à 6

Eidgenössische Vorlagen, Kennziffern 7-11
Votations fédérales, chiffres 7 à 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jahre
Années

Verfassungsänderungen

Modifications

constitutionnelles Gesetze
des

Parlamentes

Volks-
initiativen

für
Gesetze

beschluss

Konkordat Total

Verfassungsänderungen

Modifications
constitutionnelles

Fakultatives
Referendum

gegen
Referendum

facultatif contre Total Total

mentarische

Volks-
initiative mentarische

Volks-
initiative Gegenentwürfe Gesetze

verträge

mentaires

Initiatives

populaires

Lois Initia¬
tives

Arrêté
populaire

Concordat

mentaires

Initiatives

populaires

Contre-
projets

des
lois

des
traités

1920—1923
'924—1929
'930—1939
'940—1949
'950—1959

Total
Seit

2 — 15 — 1 — 18 4 9 1 3 1 18 36

— 1 16 1 2 — 20 5 5 1 3 — 14 34
2 1 22 1 14 — 40 6 6 3 8 — 23 63
1 — 28 3 13 1 46 2 6 2 7 — 17 63

4 — 28 2 28 1 63 20 10 4 10 1 45 108

9 2 109 7 58 2 187 37 36 11 31 2 117 304

7 2 94 7 57 2 169 33 27 10 28 1 99 268

12 Art und Zahl der eidgenössischen Vorlagen

Bei den eidgenössischen Vorlagen, für welche wir angeben, ob sie im Bund, das heisst im Kreise
sämtlichen Kantone, Annahme oder Ablehnung erfuhren, werden die gleichen Faktoren mitge-

S|lt, wie bei den kantonalen Vorlagen. Verfassungsänderungen auf parlamentarischem Wege (Kenn-
*'!fer 7) sind in der Beobachtungszeit 33, davon nicht weniger als 20 in der Zeit von 1950 bis 1959,
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vorgelegt worden. Auch die Verfassunginitiativen (Ziffer 8) sind häufig. Von diesen 27 Volksinitia-
tiven (50 000 Unferschriffen) sind 10 mit Gegenvorschlägen der Bundesversammlung (Ziffer 9)
verglichen worden.

Nicht weniger als 28mal ist ein fakultatives Referendum (Ziffer 10) gegen Gesetze oder
Bundesbeschlüsse (30 000 Unterschriften) vorgebracht worden. Einmal richtete sich das fakultative Referendum

gegen einen dauernden Staafsverfrag mit dem Ausland (Kennziffer 11), als am 7. Dezember
1958 über die Wasserkraftnutzung am Spöl abgestimmt wurde.

13 Häufigkeit der Vorlagen und Abstimmungsfage

Es ist richtig, dass während den drei Jahrzehnten 1920 bis 1949 weniger Projekte unterbreitet
wurden, als von 1950 bis 1959: in dieser letzten Zeit trifft es 10,8 eidgenössische und kantonale
Volksentscheide aufs Jahr, während es früher nur 6,3 bis 7,0 Urnengänge pro Jahr gab;

Zahl der Vorlagen pro Jahr — Nombre des votations par année

Jahre
Années

Kantonale
Cantonales

Eidgenössische
Fédérales Total

1920—1929 3,8 3,2 7,0
1930—1939 4,0 2,3 6,3
1940—1949 4,6 1,7 6,3
1950—1959 6,3 4,5 10,8

Total 4,7 2,9 7,6

Depuis 1924 4,7 2,7 7,4

Kein Jahr blieb ohne kanfonalen Urnengang. Eidgenössische Vorlagen fehlten in den Jahren 1932,

1936 und 1943. Da oft mehrere Sachen des Bundes und des Kantons am gleichen Tag ihren Entscheid

finden, war die Beanspruchung der Bürger nicht ganz so stark. Das neueste Jahrzehnt brachte 44

Abstimmungssonntage, gegen 31 in den beiden vorangehenden Dezennien und 33 Tage im Jahrzehnt
1920 bis 1929:

Zahl der Abstimmungsfage — Nombre des jours de vofafion

Kantonale Eidgenössische Beiderlei Vor¬
Total

Jahre

Années

allein
Votation cantonale

seule

allein
Votation fédérale

seule

lagen zusammen

Votations fédérales

et cantonales

ensemble

Tage
Jours

Vorlagen Projets de lois

Absolut
Nombre absolu

Pro Abstimmungstag
Par jour

1920—1923 3 5 6 14 36 2,12
1924—1929 9 6 4 19 34 2,12
1930—1939 14 8 9 31 63 2,03
1940—1949 16 6 9 31 63 2,03
1950—1959 12 13 19 44 108 2,45

Total 54 38 47 139 304 2,19

Depuis «I« 51 33 41 125 268 2,14

Es trat, gegenüber der gleichmässigen Belastung in den drei Jahrzehnten von 1920 bis 1949, eine

fühlbare Zunahme der Abstimmungstage von 1950 bis 1959 ein.

14 Zunahme der Stimmberechtigten

Die Zahl der Stimmberechtigten ist in der Tabelle 1 nach Landesteilen, in der Anhangtabelle 3

auch nach Amtsbezirken zu verfolgen. Die Zahl gibt Hinweise auf die Bevölkerungsbewegung
überhaupt, denn wo die Männer von 20 und mehr Jahren zunehmen, kann auf kräftigen Nachschuh

durch Zuwanderung und Kinderaufwuchs geschlossen werden.
Unsere Auszählung erlaubt, die Zahl der Stimmbürger für 36 Beobachfungsjahre sowie den

Unterschied zwischen den in eidgenössischen und den in kantonalen Angelegenheiten Berechtigten zu
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verfolgen. Da die Zuzüger für die lefzferen mindestens drei Monate Wohnsitz haben müssen, eignen
sich für Vergleiche der Zu- und Abnahme die eidgenössisch Stimmberechtigten besser. Gelegentliche

kleinere Schwankungen, besonders nach unten, dürften nicht immer auf die Abwanderung,
sondern oft auf Bereinigung der Stimmregister zurückzuführen sein. Man kann deren Anteil nicht von den
andern Ursachen des Rückgangs unterscheiden.

Die Tabelle Seite 8 nimmt den Vergleich der eidgenössisch Stimmberechtigten mit der Zahl
der Männer von zwanzig und mehr Jahren gemäss Volkszählungen vor. Die letztere Ziffer steht
höher, weil der Verlust des Stimmrechts durch Bevormundung, verschuldete Armengenössigkeit,
Strafurteil und Geisteskrankheit erhebliche Zahlen ausmachen kann. Oeffers mag auch einfach die
Anmeldung des Bürgers beim Stimmregisterführer fehlen. Die zwischen den Volkszählungen in der
Mitte liegenden Abstimmungen lassen auf die Zunahme oder Stagnation der mündigen männlichen
Wohnbevölkerung schliessen, von welcher für 1950 nur die Zahlen nach Landesteilen vorhanden
sind.

Die Zunahme der Stimmbürger ist allgemein, nur findet sie in verschiedener Stärke statt, je nach
Wirtschaftscharakter der Bezirke, abgestuft nach dem Prozentanteii der landwirtschaftlich Erwerbenden.

Die Tabelle Seite 9 gibt darüber Auskunft. Sie vergleicht einmal die Endpunkte der
Beobachtung, nämlich die eidgenössischen Abstimmungen vom 17. Februar 1924 und diejenige vom
24. Mai 1959. Die höchste registrierte Zahl der Stimmberechtigten, die nur in städtischen Kreisen
regelmässig bei der letzten Abstimmung, in ländlichen Bezirken eher Mitte der 1940er oder 1950er
Jahre liegt, wird ferner mit der niedrigsten Zahl verglichen. Schliesslich bringt eine dritte Kolonne
das Anwachsen vom Durchschnitt der Jahre 1924/26 zum Durchschnitt der Abstimmungen von 1957/
1959 zur Darstellung. Diese Zahl ist von Zufälligkeiten eher frei und zeigt die Entwicklung am
besten. Sie zeigt eindrücklich, dass die Aemter mit den drei grössern Städten am meisten gewinnen.
Je grösser der Anteil landwirtschaftlich Erwerbender an der Gesamtheit der Erwerbenden (1920)
bzw. der landwirtschaftlich Berufstätigen am Total der Erwerbenden (1950) ist, desto geringer fällt
die Zunahme der Stimmberechtigten aus:
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Zunahme der eidgenössisch Stimmberechtigten
1924—1959 nach Aemfern

Augmentation des électeurs inscrits
1924 à 1959 dans les districts

Landwirtschaftlich Agriculteurs

Aemter, Landesteile

Districts, régions

Zunahme in % Augmentation en %

Erwerbende
in % der

Erwerbenden

en % du total

Berufstätige
in % der

Erwerbenden

en % du total

j°n 17. 2. 1924

b,s 24. 5. 1959
au

Von tiefster bis
zur höchsten Zahl

Du minimum
au maximum

Durchschnitt iQo/i/oß
Moyenne ****'*>

jusqu'à 1957/59

1920 1950

1,4
7,6

0,6
3,6

24,1 11,4
13,1 11,5
20,5 13,1

31,5 16,3
30,8 16,7
30,3 18,3
32,3 18,5
32,8 18,7

34,6 20,9
35,3 21,2
32,9 21,5
31,9 22,0
32,8 22,2
41,0 27,5
46,3 27,7
43,4 28,2
55,9 29,3
46,8 29,4

36,7 30,0
48,7 30,6
62,9 35,6
51,8 36,1

49,4 37,1

47,6 37,5

56,4 40,8
59,7 41,5
54,9 42,0

64,0 50,5

29,7 17,2

43,9 26,3

28,6 16,1

Biel
Bern

Laufen
Courfelary
Moufier
Thun
Interlaken
Büren
Aarwangen
Delémont

Wangen
Nidau
Burgdorf
Porrentruy
La Neuveville
Fraubrunnen
Niedersimmental
Aarberg
Oberhasli
Konolfingen

Franches-Montagnes
Frutigen
Erlach
Seftigen
Trachselwald
Laupen

186,3
174,5

Bis

187,2
174,5

Landwirtschaft
Jusqu'à

'°
d'agriculteurs

25,2 16,9

Saanen
Obersimmental
Signau

Schwarzenburg

Kanton

Oberland

Miffelland

Jura

139,8
112.6
147,1

158.7
118.6
141,1

130,5
142.7

10,01—20%

133.4
156,8
126,8
119.6
118,2
127.8
140.2
129.3
120.9
124,3

20,01—30%

104.5
127,0
127,2
119.7
111.2
117.3

30,01—40 %

117,7
109,4
113,7

40,01—50 %

104,3

Ueber
Au-dessus de

140,9

50%

141.1

118,8
148.5
158.7
123.6
142,0
134.8
145.4

Landwirtschaft
d'agriculteurs

133.5
157,4
128.9
123,4
123.6
130.4
140.2
129.5
130,9
127,2

Landwirtschaft
d'agriculteurs

111,5
130.0
128.2
123.1

121.8
122.9

Landwirtschaff
d'agriculteurs

129,4
121.7
117,9

Landwirtschaft
d'agriculteurs

119,0

Landwirtschaft
d'agriculteurs

141.3

176,6
167,8

169,6

134.6
113.7
142.1

155.7
117,9
136.8
132.2
139,2

135.2

131.5
149.0
124,8
115.1

117.3
126,8
135.4
127,1

118.0
125,4

127.1

106.4
124.6
126,6
119.8
111.9
117.5

117,1

124,1

111,1

114,5

115,3

106,1

106,1

138,3

122,9 126,1 121,9

146,8 147,1 143,8

127,4 129,2 125,0
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Während die Aemter Biel, Bern und Thun auf 176,6, 167,8 und 155,7% zunahmen, vermochten
Obersimmenfal, Trachselwald, Freiberge und Schwarzenburg ihre Stimmkraft nur von 100 auf 111,1,
111,9, 106,4 und 106,1 zu verstärken. Der Vergleich der Abstimmungen 1924/26 einerseits mit
denjenigen von 1957/59 anderseits zeigt folgende Zunahmen der nach ihrem Wirfschaftscharakter von
1950 gruppierten Aemter:

Zahl der eidgenössisch Stimmberechtigten — Nombre des citoyens jouissant du droit de vote en matière fédérale

Wirtschaftscharakter von 1950

Caractère économique en 1950

Aemter
Districts

1924/26 1957/59

Absolut
Chiffre absolu

Absolut
Chiffre absolu

%

Bis 10% landwirtschaftlich Berufstätige 2 47 978 81 357 169,6
10,01—20% landwirtschaftlich Berufstätige 8 51 370 69 428 135,2

20,01—30% landwirtschaftlich Berufstätige 10 48 552 61 703 127,1

30,01—40% landwirtschaftlich Berufstätige 6 22 584 26 450 117,1

40,01—50% landwirtschaftlich Berufstätige 3 10 270 11 838 115,3
Ueber 50% landwirtschaftlich Berufstätige 1 2 702 2 876 106,1

Total 30 183 456 253 643 138,3

Die Prozentsätze bilden eine steil abfallende Kurve, in der nur die städtischen Aemter über dem
Kantonsmittel stehen.

2 Stimmbeteiligung

Die Anhangtabelle 2 bringt die Zahl der eingelegten Stimmzettel in Promille der Stimmberechtigten

im Kanton, nach Bezirken und Landesteilen für jede Vorlage. Das Interesse der Bürger hängt
vom Inhalf der Gesetze und Verfassungssätze ab, die wir nach juristischem und wirtschaftlichem
Charakter in Sachgruppen zusammenfassen. Für die Sachgruppen findet sich die Sfimmbeteiligung
als fettgedruckte Tofalziffer, die auf der Tabelle waagrecht für jeden Bezirk und Landesteil verfolgt
werden kann. Die Gruppentotale sind gewogene und nicht arithmetische Mittel, sie wurden also
nicht aus den über ihnen befindlichen Stimmbeteiligungen errechnet, sondern aus der Summe der
abgegebenen Zettel und Stimmberechtigten. Ausser der tortlaufenden Nummer der Tabelle 1 wird
hier und in der Tabelle 3 jeder Vorlage eine neue Nummer nach Sachgruppen gegeben.

Die Tabelle 2 führt rechts aussen den Streuungsbereich der Beteiligungsquoten an. Wir finden
dort, im waagrecht vorgenommenen Vergleich, das arithmetische Mittel der 30 Amtsbezirke (ohne
Berücksichtigung der Landesteile), eine Zahl, die, als x bezeichnet, auch für die Sachgruppentotale
angegeben wird. Durch die mittlere quadratische Abweichung s und die Angabe des Streuungsbereichs

erhalten wir ein Bild über die Geschlossenheit der Beteiligung.
Aufschlussreich ist ferner die Stimmbeteiligung jedes Bezirkes und Landesteils während der ganzen

Beobachtungszeif. Diese Angabe finden wir für alle senkrecht übereinander stehenden kantonalen

und dann auch in gleicher Weise für die eidgenössischen Abstimmungen am Schluss der
Tabelle. Es ist dies ein gewogenes Mittel. Aus dieser Zahl wird ersichtlich, dass die Bezirke ein
verschiedenes politisches Temperament haben, das in der mehr oder weniger grossen Teilnahme an

kantonalen und eidgenössischen Abstimmungen zutage tritt.
Die Streuung für diesen senkrecht geführten Vergleich haben wir an den Schluss der Tabelle 2

gesetzt. Es ist dies eine Angabe über die Konstanz oder Unruhe der Stimmbefeiligung in jedem
Bezirk oder Landesteil.

21 Kantonale Vorlagen nach Art ihres Gegenstandes

Die höchsten während der Berichtszeit im ganzen Kanton Bern erreichten Sfimmbeteiligungen
betrugen 766 %o und bezogen sich am 6. Juli 1947 auf ein Konkordat über die Rückerstattung von
Armenausgaben (Vorlage Nr. 547 in der Tabelle 2) sowie gleichen Tags auf die Weiterführung del
Wohnbaubeiträge (Vorlage Nr. 635).

Die geringste Beteiligung verzeichnet der 3. September 1939. Wegen des Kriegsausbruches konnten

für zwei Vorlagen (Nr. 525 und Nr. 593) nur 79 %o der Stimmberechtigten die Urnen aufsuchen.
Am 30. Juni 1946 sah man 120%o, am 6. Oktober 1940 nur 126%o an den Urnen. Die erste Vorlage
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